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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 1 

Änderung des Bundes-Verfassungsgesetzes 

Artikel 10. (1) Bundessache ist die Gesetzgebung und die Vollziehung in 
folgenden Angelegenheiten: 

Artikel 10. (1) Bundessache ist die Gesetzgebung und die Vollziehung in 
folgenden Angelegenheiten: 

 1. bis 5. …  1. bis 5. … 

 6. Zivilrechtswesen einschließlich des wirtschaftlichen Assoziationswesens, 
jedoch mit Ausschluss von Regelungen, die den Grundstücksverkehr für 
Ausländer und den Verkehr mit bebauten oder zur Bebauung bestimmten 
Grundstücken verwaltungsbehördlichen Beschränkungen unterwerfen, 
einschließlich des Rechtserwerbes von Todes wegen durch Personen, die 
nicht zum Kreis der gesetzlichen Erben gehören; Privatstiftungswesen; 
Strafrechtswesen mit Ausschluss des Verwaltungsstrafrechtes und des 
Verwaltungsstrafverfahrens in Angelegenheiten, die in den selbständigen 
Wirkungsbereich der Länder fallen; Justizpflege; Einrichtungen zum 
Schutz der Gesellschaft gegen verbrecherische oder sonstige gefährliche 
Personen; Urheberrecht; Pressewesen; Enteignung, soweit sie nicht 
Angelegenheiten betrifft, die in den selbständigen Wirkungsbereich der 
Länder fallen; Angelegenheiten der Notare, der Rechtsanwälte und 
verwandter Berufe; 

 6. Zivilrechtswesen einschließlich des wirtschaftlichen Assoziationswesens, 
jedoch mit Ausschluss von Regelungen, die den Grundstücksverkehr für 
Ausländer und den Verkehr mit bebauten oder zur Bebauung bestimmten 
Grundstücken verwaltungsbehördlichen Beschränkungen unterwerfen, 
einschließlich des Rechtserwerbes von Todes wegen durch Personen, die 
nicht zum Kreis der gesetzlichen Erben gehören; Privatstiftungswesen; 
Strafrechtswesen mit Ausschluss des Verwaltungsstrafrechtes und des 
Verwaltungsstrafverfahrens in Angelegenheiten, die in den selbständigen 
Wirkungsbereich der Länder fallen; Justizpflege; Einrichtungen zum 
Schutz der Gesellschaft gegen verbrecherische oder sonstige gefährliche 
Personen; Urheberrecht; Pressewesen; Enteignung, soweit sie nicht 
Angelegenheiten betrifft, die in den selbständigen Wirkungsbereich der 
Länder fallen; Angelegenheiten der Notare, der Rechtsanwälte und 
verwandter Berufe; öffentliche Einrichtungen zur außergerichtlichen 
Vermittlung von Streitigkeiten; 

 7. bis 16. …  7. bis 16. … 

 17. Bevölkerungspolitik, soweit sie die Gewährung von Kinderbeihilfen und 
die Schaffung eines Lastenausgleiches im Interesse der Familie zum 
Gegenstand hat. 

 17. Bevölkerungspolitik. 

(2) und (3) … (2) und (3) … 

Artikel 11. (1) Bundessache ist die Gesetzgebung, Landessache die 
Vollziehung in folgenden Angelegenheiten: 

Artikel 11. (1) Bundessache ist die Gesetzgebung, Landessache die 
Vollziehung in folgenden Angelegenheiten: 

 1. bis 7. …  1. bis 7. … 
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 8. Tierschutz, soweit er nicht nach anderen Bestimmungen in Gesetzgebung 
Bundessache ist, jedoch mit Ausnahme der Ausübung der Jagd oder der 
Fischerei. 

 8. Tierschutz, soweit er nicht nach anderen Bestimmungen in Gesetzgebung 
Bundessache ist, jedoch mit Ausnahme der Ausübung der Jagd oder der 
Fischerei; 

  9. Arbeiterrecht sowie Arbeiter- und Angestelltenschutz, soweit es sich um 
land- und forstwirtschaftliche Arbeiter und Angestellte handelt. 

(2) bis (7) … (2) bis (7) … 

Artikel 12. (1) Bundessache ist die Gesetzgebung über die Grundsätze, 
Landessache die Erlassung von Ausführungsgesetzen und die Vollziehung in 
folgenden Angelegenheiten: 

Artikel 12. (1) Bundessache ist die Gesetzgebung über die Grundsätze, 
Landessache die Erlassung von Ausführungsgesetzen und die Vollziehung in 
folgenden Angelegenheiten: 

 1. Armenwesen; Bevölkerungspolitik, soweit sie nicht unter Art. 10 fällt; 
Volkspflegestätten; Mutterschafts-, Säuglings- und Jugendfürsorge; Heil- 
und Pflegeanstalten; vom gesundheitlichen Standpunkt aus an Kurorte 
sowie Kuranstalten und Kureinrichtungen zu stellende Anforderungen; 
natürliche Heilvorkommen; 

 1. Armenwesen; Heil- und Pflegeanstalten; 

 2. öffentliche Einrichtungen zur außergerichtlichen Vermittlung von 
Streitigkeiten; 

 

 3. Bodenreform, insbesondere agrarische Operationen und 
Wiederbesiedelung; 

 

 4. Schutz der Pflanzen gegen Krankheiten und Schädlinge;  

 5. Elektrizitätswesen, soweit es nicht unter Art. 10 fällt;  2. Elektrizitätswesen, soweit es nicht unter Art. 10 fällt. 

 6. Arbeiterrecht sowie Arbeiter- und Angestelltenschutz, soweit es sich um 
land- und forstwirtschaftliche Arbeiter und Angestellte handelt. 

 

(2) … (2) … 

Artikel 15. (1) bis (9) … Artikel 15. (1) bis (9) … 

(10) Landesgesetze, durch die die bestehende Organisation der Behörden der 
allgemeinen staatlichen Verwaltung in den Ländern geändert oder neu geregelt 
wird, dürfen nur mit Zustimmung der Bundesregierung kundgemacht werden. In 
solchen Landesgesetzen kann eine sprengelübergreifende Zusammenarbeit von 
Bezirksverwaltungsbehörden einschließlich der Städte mit eigenem Statut 
(Art. 116 Abs. 3), insbesondere auch die Übertragung behördlicher 
Zuständigkeiten, vorgesehen werden, 

 1. wenn es sich um Verfahren geringer Häufigkeit handelt, die ein hohes 
Ausmaß an Sachverstand voraussetzen, oder 

(10) In Landesgesetzen, durch die die bestehende Organisation der Behörden 
der allgemeinen staatlichen Verwaltung in den Ländern geändert oder neu 
geregelt wird, kann eine sprengelübergreifende Zusammenarbeit von 
Bezirksverwaltungsbehörden einschließlich der Organe der Städte mit eigenem 
Statut (Art. 116 Abs. 3), insbesondere auch die Übertragung behördlicher 
Zuständigkeiten, vorgesehen werden. 
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 2. um die Wahrnehmung von Zuständigkeiten außerhalb der für den 
Parteienverkehr bestimmten Zeiten zu erleichtern. 

 (11) Die Sprengel der politischen Bezirke sind durch Verordnung der 
Landesregierung festzulegen. 

Artikel 83. (1) Die Organisation und die Zuständigkeit der ordentlichen 
Gerichte werden durch Bundesgesetz geregelt. 

Artikel 83. (1) Die Organisation und die Zuständigkeit der ordentlichen 
Gerichte werden durch Bundesgesetz geregelt. Die Sprengel der Bezirksgerichte 
sind durch Verordnung der Bundesregierung festzulegen. 

(2) … (2) … 

Artikel 97. (1) … Artikel 97. (1) … 

(2) Insoweit ein Landesgesetz bei der Vollziehung die Mitwirkung von 
Bundesorganen vorsieht, muss hiezu die Zustimmung der Bundesregierung 
eingeholt werden. 

(2) Insoweit ein Landesgesetz bei der Vollziehung die Mitwirkung von 
Bundesorganen vorsieht, muss hiezu die Zustimmung der Bundesregierung 
eingeholt werden. 

Solche Gesetzesbeschlüsse sind unmittelbar nach der Beschlussfassung des 
Landtages vom Landeshauptmann dem Bundeskanzleramt bekanntzugeben. Die 
Zustimmung gilt als erteilt, wenn die Bundesregierung nicht innerhalb von acht 
Wochen nach dem Tag, an dem der Gesetzesbeschluss beim Bundeskanzleramt 
eingelangt ist, dem Landeshauptmann mitgeteilt hat, dass die Mitwirkung der 
Bundesorgane verweigert wird. Vor Ablauf dieser Frist darf die Kundmachung 
des Gesetzesbeschlusses nur erfolgen, wenn die Bundesregierung ausdrücklich 
zugestimmt hat. 

Artikel 98. Insoweit ein Gesetzesbeschluss der Zustimmung der 
Bundesregierung bedarf, ist er unmittelbar nach der Beschlussfassung des 
Landtages vom Landeshauptmann dem Bundeskanzleramt bekanntzugeben. Die 
Zustimmung gilt als erteilt, wenn die Bundesregierung nicht innerhalb von acht 
Wochen nach dem Tag, an dem der Gesetzesbeschluss beim Bundeskanzleramt 
eingelangt ist, dem Landeshauptmann mitgeteilt hat, dass die Zustimmung 
verweigert wird. Vor Ablauf dieser Frist darf die Kundmachung des 
Gesetzesbeschlusses nur erfolgen, wenn die Bundesregierung die ausdrückliche 
Zustimmung mitgeteilt hat. 

(3) … [Artikel 97.] (3) … 

(4) Die im Abs. 3 bezeichneten Verordnungen dürfen jedenfalls nicht eine 
Abänderung landesverfassungsgesetzlicher Bestimmungen bedeuten und weder 
eine dauernde finanzielle Belastung des Landes, noch eine finanzielle Belastung 
des Bundes oder der Gemeinden, noch finanzielle Verpflichtungen der 
Staatsbürger, noch eine Veräußerung von Landesvermögen, noch Maßnahmen in 
den im Art. 12 Abs. 1 Z 6 bezeichneten Angelegenheiten, noch endlich solche in 
Angelegenheiten der Kammern für Arbeiter und Angestellte auf land- und 
forstwirtschaftlichem Gebiet zum Gegenstand haben. 

[Artikel 97.] (4) Die im Abs. 3 bezeichneten Verordnungen dürfen 
jedenfalls nicht eine Abänderung landesverfassungsgesetzlicher Bestimmungen 
bedeuten und weder eine dauernde finanzielle Belastung des Landes, noch eine 
finanzielle Belastung des Bundes oder der Gemeinden, noch finanzielle 
Verpflichtungen der Staatsbürger, noch eine Veräußerung von Landesvermögen,  
noch endlich solche in Angelegenheiten der Kammern für Arbeiter und 
Angestellte auf land- und forstwirtschaftlichem Gebiet zum Gegenstand haben. 

Artikel 102. (1) … Artikel 102. (1) … 

(2) Folgende Angelegenheiten können im Rahmen des verfassungsmäßig 
festgestellten Wirkungsbereiches unmittelbar von Bundesbehörden besorgt 

(2) Folgende Angelegenheiten können im Rahmen des verfassungsmäßig 
festgestellten Wirkungsbereiches unmittelbar von Bundesbehörden besorgt 
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werden: 

Grenzvermarkung; Waren- und Viehverkehr mit dem Ausland; Zollwesen; 
Regelung und Überwachung des Eintrittes in das Bundesgebiet und des Austrittes 
aus ihm; Aufenthaltsrecht aus berücksichtigungswürdigen Gründen; Passwesen; 
Aufenthaltsverbot, Ausweisung und Abschiebung; Asyl; Auslieferung; 
Bundesfinanzen; Monopolwesen; Geld-, Kredit-, Börse- und Bankwesen; Maß- 
und Gewichts-, Normen- und Punzierungswesen; Justizwesen; Pressewesen; 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit einschließlich 
der ersten allgemeinen Hilfeleistung, jedoch mit Ausnahme der örtlichen 
Sicherheitspolizei; Vereins- und Versammlungsrecht; Fremdenpolizei und 
Meldewesen; Waffen-, Munitions- und Sprengmittelwesen, Schießwesen; 
Kartellrecht; Patentwesen sowie Schutz von Mustern, Marken und anderen 
Warenbezeichnungen; Verkehrswesen; Strom- und Schifffahrtspolizei; Post- und 
Fernmeldewesen; Bergwesen; Regulierung und Instandhaltung der Donau; 
Wildbachverbauung; Bau und Instandhaltung von Wasserstraßen; 
Vermessungswesen; Arbeitsrecht; Sozial- und Vertragsversicherungswesen; 
Pflegegeldwesen; Sozialentschädigungsrecht; geschäftlicher Verkehr mit Saat- 
und Pflanzgut, Futter-, Dünge- und Pflanzenschutzmitteln sowie mit 
Pflanzenschutzgeräten, einschließlich der Zulassung und bei Saat- und Pflanzgut 
auch der Anerkennung; Denkmalschutz; Organisation und Führung der 
Bundespolizei; militärische Angelegenheiten; Angelegenheiten des Zivildienstes; 
Bevölkerungspolitik, soweit sie die Gewährung von Kinderbeihilfen und die 
Schaffung eines Lastenausgleiches im Interesse der Familie zum Gegenstand hat; 
Schulwesen sowie Erziehungswesen in den Angelegenheiten der Schüler- und 
Studentenheime, ausgenommen das land- und forstwirtschaftliche Schulwesen 
und das land- und forstwirtschaftliche Erziehungswesen in den Angelegenheiten 
der Schülerheime; Ausbildungspflicht für Jugendliche; öffentliches 
Auftragswesen. 

werden: 

Grenzvermarkung; Waren- und Viehverkehr mit dem Ausland; Zollwesen; 
Regelung und Überwachung des Eintrittes in das Bundesgebiet und des Austrittes 
aus ihm; Aufenthaltsrecht aus berücksichtigungswürdigen Gründen; Passwesen; 
Aufenthaltsverbot, Ausweisung und Abschiebung; Asyl; Auslieferung; 
Bundesfinanzen; Monopolwesen; Geld-, Kredit-, Börse- und Bankwesen; Maß- 
und Gewichts-, Normen- und Punzierungswesen; Justizwesen; Pressewesen; 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit einschließlich 
der ersten allgemeinen Hilfeleistung, jedoch mit Ausnahme der örtlichen 
Sicherheitspolizei; Vereins- und Versammlungsrecht; Fremdenpolizei und 
Meldewesen; Waffen-, Munitions- und Sprengmittelwesen, Schießwesen; 
Kartellrecht; Patentwesen sowie Schutz von Mustern, Marken und anderen 
Warenbezeichnungen; Verkehrswesen; Strom- und Schifffahrtspolizei; Post- und 
Fernmeldewesen; Bergwesen; Regulierung und Instandhaltung der Donau; 
Wildbachverbauung; Bau und Instandhaltung von Wasserstraßen; 
Vermessungswesen; Arbeitsrecht; Sozial- und Vertragsversicherungswesen; 
Pflegegeldwesen; Sozialentschädigungsrecht; geschäftlicher Verkehr mit Saat- 
und Pflanzgut, Futter-, Dünge- und Pflanzenschutzmitteln sowie mit 
Pflanzenschutzgeräten, einschließlich der Zulassung und bei Saat- und Pflanzgut 
auch der Anerkennung; Denkmalschutz; Organisation und Führung der 
Bundespolizei; militärische Angelegenheiten; Angelegenheiten des Zivildienstes; 
Bevölkerungspolitik; Schulwesen sowie Erziehungswesen in den 
Angelegenheiten der Schüler- und Studentenheime, ausgenommen das land- und 
forstwirtschaftliche Schulwesen und das land- und forstwirtschaftliche 
Erziehungswesen in den Angelegenheiten der Schülerheime; Ausbildungspflicht 
für Jugendliche; öffentliches Auftragswesen. 

(3) bis (5) … (3) bis (5) … 

Artikel 106. Zur Leitung des inneren Dienstes des Amtes der 
Landesregierung wird ein rechtskundiger Verwaltungsbeamter als 
Landesamtsdirektor bestellt. Er ist auch in den Angelegenheiten der mittelbaren 
Bundesverwaltung das Hilfsorgan des Landeshauptmannes. 

Artikel 106. Zur Leitung des inneren Dienstes des Amtes der 
Landesregierung wird ein rechtskundiger Bediensteter des Amtes der 
Landesregierung als Landesamtsdirektor bestellt. Er ist auch in den 
Angelegenheiten der mittelbaren Bundesverwaltung das Hilfsorgan des 
Landeshauptmannes. 

Artikel 116. (1) und (2) … Artikel 116. (1) und (2) … 
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(3) Einer Gemeinde mit mindestens 20 000 Einwohnern ist, wenn 
Landesinteressen hiedurch nicht gefährdet werden, auf ihren Antrag durch 
Landesgesetz ein eigenes Statut (Stadtrecht) zu verleihen. Ein solcher 
Gesetzesbeschluss darf nur mit Zustimmung der Bundesregierung kundgemacht 
werden. Die Zustimmung gilt als gegeben, wenn die Bundesregierung nicht 
binnen acht Wochen von dem Tag, an dem der Gesetzesbeschluss bei dem 
zuständigen Bundesministerium eingelangt ist, dem Landeshauptmann mitgeteilt 
hat, dass diese verweigert wird. Eine Stadt mit eigenem Statut hat neben den 
Aufgaben der Gemeindeverwaltung auch die der Bezirksverwaltung zu besorgen. 

(3) Einer Gemeinde mit mindestens 20 000 Einwohnern ist, wenn 
Landesinteressen hiedurch nicht gefährdet werden, auf ihren Antrag durch 
Landesgesetz ein eigenes Statut (Stadtrecht) zu verleihen. Eine Stadt mit eigenem 
Statut hat neben den Aufgaben der Gemeindeverwaltung auch die der 
Bezirksverwaltung zu besorgen. 

Artikel 117. (1) bis (6) … Artikel 117. (1) bis (6) … 

(7) Die Geschäfte der Gemeinden werden durch das Gemeindeamt 
(Stadtamt), jene der Städte mit eigenem Statut durch den Magistrat besorgt. Zum 
Leiter des inneren Dienstes des Magistrates ist ein rechtskundiger 
Verwaltungsbeamter als Magistratsdirektor zu bestellen. 

(7) Die Geschäfte der Gemeinden werden durch das Gemeindeamt 
(Stadtamt), jene der Städte mit eigenem Statut durch den Magistrat besorgt. Zum 
Leiter des inneren Dienstes des Magistrates ist ein rechtskundiger Bediensteter 
des Magistrates als Magistratsdirektor zu bestellen. 

(8) … (8) … 

Artikel 151. (1) bis (xx-1) … Artikel 151. (1) bis (xx-1) … 

 (xx) Art. 15 Abs. 10 und 11, Art. 83 Abs. 1, Art. 97 Abs. 2, Art. 98, Art. 106, 
Art. 116 Abs. 3 und Art. 117 Abs. 7 in der Fassung des 
Bundesverfassungsgesetzes BGBl. I Nr. xxx/20xx treten mit Ablauf des Monats 
der Kundmachung dieses Bundesverfassungsgesetzes in Kraft. Für Personen, die 
bis zu diesem Zeitpunkt zum Landesamtsdirektor oder Magistratsdirektor bestellt 
wurden, gelten die Voraussetzungen des Art. 106 erster Satz beziehungsweise des 
Art. 117 Abs. 7 zweiter Satz in der Fassung dieses Bundesverfassungsgesetzes als 
erfüllt. Bis zur Erlassung von Verordnungen gemäß Art. 83 Abs. 1 in der Fassung 
dieses Bundesverfassungsgesetzes bleiben entsprechende gesetzliche 
Bestimmungen unberührt. Art. 10 Abs. 1 Z 6 und 17, Art. 11 Abs. 1, Art. 12 
Abs. 1, Art. 97 Abs. 4 und Art. 102 Abs. 2 in der Fassung des 
Bundesverfassungsgesetzes BGBl. I Nr. xxx/20xx treten mit 1. Juli 2019 in Kraft. 

Artikel 2 

Änderung des Übergangsgesetzes vom 1. Oktober 1920, in der Fassung des B. G. Bl. Nr. 368 vom Jahre 1925 

§ 8. (5) Bis zu dem Zeitpunkt, in dem die Organisation der allgemeinen 
staatlichen Verwaltung in den Ländern durch das gemäß Artikel 120 des Bundes-

§ 8. (5) Bis zu dem Zeitpunkt, in dem die Organisation der allgemeinen 
staatlichen Verwaltung in den Ländern durch das gemäß Artikel 120 des Bundes-
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Verfassungsgesetzes zu erlassende Bundesverfassungsgesetz und die 
Ausführungsgesetze hiezu geregelt ist, gelten für die Verwaltung in den Ländern 
folgende Bestimmungen: 

Verfassungsgesetzes zu erlassende Bundesverfassungsgesetz und die 
Ausführungsgesetze hiezu geregelt ist, gelten für die Verwaltung in den Ländern 
folgende Bestimmungen: 

 a) In der Landesinstanz bilden in jedem Land die bisherigen Behörden und 
Ämter der ehemals autonomen Verwaltung des Landes und die bisherige 
Behörde der politischen Verwaltung einschließlich der bei dieser 
Behörde vereinigten besonderen Verwaltungszweige eine einheitliche 
Behörde (Amt der Landesregierung; Artikel 106 des Bundes-
Verfassungsgesetzes), deren Vorstand der Landeshauptmann ist. Der zur 
Leitung des inneren Dienstes berufene rechtskundige Verwaltungsbeamte 
(Landesamtsdirektor; Artikel 106 des Bundes-Verfassungsgesetzes) ist 
aus den Beamten der bisherigen autonomen oder politischen Verwaltung, 
die den Vorschriften über die Befähigung zur Ausübung des politischen 
Dienstes entsprechen, durch die Landesregierung mit Zustimmung der 
Bundesregierung zu bestellen. Nähere Grundsätze für die Einrichtung 
und Geschäftsführung der Ämter der Landesregierungen werden durch 
besonderes Bundesverfassungsgesetz erlassen. 

 a) In der Landesinstanz bilden in jedem Land die bisherigen Behörden und 
Ämter der ehemals autonomen Verwaltung des Landes und die bisherige 
Behörde der politischen Verwaltung einschließlich der bei dieser 
Behörde vereinigten besonderen Verwaltungszweige eine einheitliche 
Behörde (Amt der Landesregierung; Artikel 106 des Bundes-
Verfassungsgesetzes), deren Vorstand der Landeshauptmann ist. Nähere 
Grundsätze für die Einrichtung und Geschäftsführung der Ämter der 
Landesregierungen werden durch besonderes Bundesverfassungsgesetz 
erlassen. 

 b) …  b) … 

 d) Änderungen in den Grenzen der Ortsgemeinden, durch die die Grenzen 
der Gerichtsbezirke berührt werden, bedürfen - unbeschadet der 
Einhaltung der in Betracht kommenden landesgesetzlichen 
Vorschriften - der Zustimmung der Bundesregierung. Änderungen in den 
Sprengeln der politischen Bezirke oder der autonomen Bezirke werden 
durch Verordnung der Landesregierung mit Zustimmung der 
Bundesregierung, Änderungen in den Sprengeln der Bezirksgerichte 
durch Verordnung der Bundesregierung mit Zustimmung der 
Landesregierung verfügt. 

 

 f) …  f) … 

(8) Von den Bestimmungen des Absatzes 5 finden für die Verwaltung im 
Land Wien nur die Vorschriften unter c und f Anwendung. 

(8) Von den Bestimmungen des Absatzes 5 finden für die Verwaltung im 
Land Wien nur die Vorschriften unter f Anwendung. 

§ 43. (2) Mit seinem Vollzug ist die Staatsregierung betraut. § 43. Mit der Vollziehung dieses Bundesverfassungsgesetzes ist die 
Bundesregierung betraut. 

 § 44. § 8 Abs. 5 und 8 und § 43 in der Fassung des 
Bundesverfassungsgesetzes BGBl. I Nr. xxx/20xx treten mit Ablauf des Monats 
der Kundmachung dieses Bundesverfassungsgesetzes in Kraft. 
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Artikel 3 

Änderung des Bundesverfassungsgesetzes betreffend Grundsätze für die Einrichtung und Geschäftsführung der Ämter der 
Landesregierungen außer Wien 

§ 1. (1) und (2) … § 1. (1) und (2) … 

(3) Unter der unmittelbaren Aufsicht des Landeshauptmannes 
(Landeshauptmann-Stellvertreters) obliegt die Leitung des inneren Dienstes des 
Amtes der Landesregierung dem Landesamtsdirektor, in dessen Verhinderung 
dem in der gleichen Weise wie der Landesamtsdirektor zu bestellenden, den 
gesetzlichen Voraussetzungen für die Bestellung zum Landesamtsdirektor 
entsprechenden Beamten des Amtes der Landesregierung. 

(3) Unter der unmittelbaren Aufsicht des Landeshauptmannes 
(Landeshauptmann-Stellvertreters) obliegt die Leitung des inneren Dienstes des 
Amtes der Landesregierung dem Landesamtsdirektor, in dessen Verhinderung 
dessen Stellvertreter, für dessen Bestellung dieselben Voraussetzungen wie für die 
Bestellung des Landesamtsdirektors gelten. 

§ 2. (1) und (2) … § 2. (1) und (2) … 

(3) Den Abteilungen und Gruppen stehen Beamte des Amtes der 
Landesregierung vor. 

(3) Den Abteilungen und Gruppen stehen Bedienstete des Amtes der 
Landesregierung vor. 

(4) … (4) … 

(5) Die Geschäftseinteilung wird vom Landeshauptmann mit Zustimmung 
der Landesregierung erlassen. Soweit hiebei die Geschäfte der mittelbaren 
Bundesverwaltung in Betracht kommen, bedarf sie der Zustimmung der 
Bundesregierung. Derselbe Vorgang gilt auch im Falle von Änderungen in der 
Geschäftseinteilung. 

(5) Die Geschäftseinteilung wird vom Landeshauptmann mit Zustimmung 
der Landesregierung erlassen. 

§ 3. (1) … § 3. (1) … 

(2) Das Nähere über den Geschäftsgang im Amte der Landesregierung wird 
durch eine Geschäftsordnung geregelt, auf deren Erlassung und Abänderung die 
Vorschrift des § 2, Absatz 5, sinngemäß Anwendung findet. 

(2) Das Nähere über den Geschäftsgang im Amte der Landesregierung wird 
durch eine Geschäftsordnung geregelt, auf deren Erlassung die Vorschrift des § 2, 
Absatz 5, sinngemäß Anwendung findet. 

(3) In der Geschäftsordnung ist insbesondere auch zu regeln, inwieweit der 
Landeshauptmann, die Landesregierung oder einzelne Mitglieder derselben, 
unbeschadet ihrer durch die Bundesverfassung und die Landesverfassung 
geregelten Verantwortlichkeit, sich bei den zu treffenden Entscheidungen oder 
Verfügungen oder sonstigen Amtshandlungen durch den Landesamtsdirektor, die 
Gruppenvorstände und Abteilungsvorstände oder ausnahmsweise auch einzelne 
den Abteilungen zugeteilte Beamte vertreten lassen können. 

(3) In der Geschäftsordnung ist insbesondere auch zu regeln, inwieweit der 
Landeshauptmann, die Landesregierung oder einzelne Mitglieder derselben, 
unbeschadet ihrer durch die Bundesverfassung und die Landesverfassung 
geregelten Verantwortlichkeit, sich bei den zu treffenden Entscheidungen oder 
Verfügungen oder sonstigen Amtshandlungen durch den Landesamtsdirektor, die 
Gruppenvorstände und Abteilungsvorstände oder ausnahmsweise auch einzelne 
den Abteilungen zugeteilte Bedienstete vertreten lassen können. 

 § 7. § 1 Abs. 3, § 2 Abs. 3 und 5 und § 3 Abs. 2 und 3 in der Fassung des 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Bundesverfassungsgesetzes BGBl. I Nr. xxx/20xx treten mit Ablauf des Monats 
der Kundmachung dieses Bundesverfassungsgesetzes in Kraft. Für Personen, die 
bis zu diesem Zeitpunkt zum Stellvertreter des Landesamtsdirektors bestellt 
wurden, gelten die Voraussetzungen des § 1 Abs. 3 in der Fassung dieses 
Bundesverfassungsgesetzes als erfüllt. 

Artikel 4 

Änderung des Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetzes 

§ 13. (1) bis (5) … § 13. (1) bis (5) … 

(6) (Verfassungsbestimmung) Die Bundesregierung hat bei Erlassung der 
Niederlassungsverordnung auf die Aufnahmefähigkeit des inländischen 
Arbeitsmarktes und die Vorschläge der Länder Bedacht zu nehmen; eine 
zahlenmäßige Überschreitung eines solchen Vorschlages ist nur mit Zustimmung 
des betroffenen Landes zulässig. 

(6) (Verfassungsbestimmung) Die Bundesregierung hat bei Erlassung der 
Niederlassungsverordnung auf die Aufnahmefähigkeit des inländischen 
Arbeitsmarktes und die Vorschläge der Länder Bedacht zu nehmen; eine 
zahlenmäßige Überschreitung eines solchen Vorschlages ist nur mit Zustimmung 
des betroffenen Landes zulässig. Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn der 
Landeshauptmann nicht innerhalb von acht Wochen nach dem Tag, an dem der 
Verordnungsbeschluss beim Amt der Landesregierung eingelangt ist, dem den 
Verordnungsbeschluss übermittelnden Bundesminister mitgeteilt hat, dass die 
Zustimmung verweigert wird. Vor Ablauf dieser Frist darf die Kundmachung des 
Verordnungsbeschlusses nur erfolgen, wenn die Landeshauptmänner der 
beteiligten Länder die ausdrückliche Zustimmung des Landes mitgeteilt haben. 

(7) und (8) … (7) und (8) … 

§ 82. (1) bis (25) … § 82. (1) bis (xx-1) … 

 (xx) (Verfassungsbestimmung) § 13 Abs. 6 in der Fassung des 
Bundesverfassungsgesetzes BGBl. I Nr. xxx/20xx tritt mit Ablauf des Monats der 
Kundmachung dieses Bundesverfassungsgesetzes in Kraft. 
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